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RS OGH 1966/1/25 10Nds20/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1966

Norm

StPO §51 Abs1

StPO §52 Abs1

Rechtssatz

Solange der Tatort noch nicht eindeutig feststeht, kann die Bestimmung des § 52 Abs 1 letzter Satz StPO noch nicht

zum Zuge kommen. Es bleibt daher bis dahin bei der Zuständigkeit nach dem ersten Satz dieser Gesetzesstelle.

Entscheidungstexte

10 Nds 20/66
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